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K a p i t e l  3 

Der Ministerrat

Artikel 78

(1) Der Ministerrat organisiert im Aufträge der Volkskammer die Erfüllung der 
politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen sowie die ihm übertragenen Ver
teidigungsaufgaben des sozialistischen Staates. Er ist ein kollektiv arbeitendes Organ.

(2) Der Ministerrat arbeitet wissenschaftlich begründete Prognosen aus, organisiert 
die Gestaltung des ökonomischen Systems des Sozialismus und leitet die planmäßige 
Entwicklung der Volkswirtschaft.

Artikel 79

(1) Der Ministerrat arbeitet auf der Grundlage der Gesetze und Beschlüsse der 
Volkskammer sowie der Erlasse und Beschlüsse des Staatsrates. Er erläßt im Rahmen 
der Gesetze und Erlasse Verordnungen und faßt Beschlüsse.

(2) Der Ministerrat leitet, koordiniert und kontrolliert die Tätigkeit der Ministerien, 
der anderen zentralen Staatsorgane und der Räte der Bezirke entsprechend den Er
kenntnissen der Organisationswissenschaft.

(3) Der Ministerrat entscheidet über den Abschluß und die Kündigung völkerrecht
licher Verträge, die in seinem Namen abgeschlossen werden.

Artikel 80

(1) Der Vorsitzende des Ministerrates wird vom Vorsitzenden des Staatsrates der 
Volkskammer vorgeschlagen und von ihr mit der Bildung des Ministerrates beauf
tragt.

(2) Der Vorsitzende und die Mitglieder des Ministerrates werden nach der Neuwahl 
der Volkskammer von ihr auf die Dauer von 4 Jahren gewählt.

(3) Der Vorsitzende und die Mitglieder des Ministerrates werden vom Vorsitzenden 
des Staatsrates auf die Verfassung vereidigt.

(4) Der Ministerrat besteht aus dem Vorsitzenden, den Stellvertretern des Vorsit
zenden und den Ministern. Er wird vom Vorsitzenden des Ministerrates geleitet.

(5) Der Ministerrat bildet aus seiner Mitte das Präsidium des Ministerrates. Es wird 
vom Vorsitzenden des Ministerrates geleitet.

(6) Jeder Minister leitet verantwortlich das ihm übertragene Aufgabengebiet.

Für die Tätigkeit des Ministerrates tragen alle seine Mitglieder die Verantwortung.
(7) Der Ministerrat ist der Volkskammer verantwortlich und rechenschafts

pflichtig.
(8) Nach Ablauf der Wahlperiode der Volkskammer setzt der Ministerrat seine 

Tätigkeit bis zur Wahl des neuen Ministerrates durch die Volkskammer fort.

K a p i t e l  4 
Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe

Artikel 81

(1) Die örtlichen Volksvertretungen sind die von den wahlberechtigten Bürgern 
gewählten Organe der Staatsmacht in den Bezirken, Kreisen, Städten, Stadtbezirken, 
Gemeinden und Gemeindeverbänden.

(2) Die örtlichen Volksvertretungen entscheiden auf der Grundlage der Gesetze 
in eigener Verantwortung über alle Angelegenheiten, die ihr Gebiet und seine Bürger 
betreffen. Sie organisieren die Mitwirkung der Bürger an der Gestaltung des politi
schen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens und arbeiten mit den gesell
schaftlichen Organisationen der Werktätigen zusammen.

(3) Die Tätigkeit der örtlichen Volksvertretungen ist darauf gerichtet,
das sozialistische Eigentum zu mehren und zu schützen, die Arbeite- und I.ebens- 
bedingungen der Bürger ständig zu verbessern und das gesellschaftliche und kul
turelle Leben der Bürger und ihrer Gemeinschaften zu fördern,

das sozialistische Staats- und Rechtsbewußtsein der Bürger zu heben und die 
öffentliche Ordnung zu sichern, die sozialistische Gesetzlichkeit zu festigen und 
die Rechte der Bürger zu wahren.


